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Regeste

Regeste Art. 350 Ziff. 1 Abs. 2 StGB, Art. 263 BStP. 1. Die nachträgliche Änderung eines
von der Anklagekammer festgesetzten oder von den Kantonen vereinbarten Gerichtsstandes
ist nur aus triftigen Gründen zulässig (Erw. 1). 2. Umstände, die bei Aufdeckung neuer
Straftaten eine solche Änderung rechtfertigen (Erw. 2).

Regeste Art. 350 ch. 1 al. 2 CP; art. 263 PPF. 1. Lorsque le for a été fixé par la Chambre
d'accusation ou par accord entre les cantons, il ne pourra être changé par la suite que s'il
existe des motifs déterminants (consid. 1). 2. Circonstances qui justifient un tel changement
en cas de découverte de nouvelles infractions (consid. 2).

Regesto Art. 350 num. 1 cpv. 2 CP; art. 263 PPF. 1. Il foro stabilito dalla Camera d'accusa o
da un accordo tra i cantoni non potrà essere in seguito modificato che per motivi gravi
(consid. 1). 2. Circostanze che giustificano un tale cambiamento in caso di scoperta di
nuove infrazioni (consid. 2).

Erwägungen

E. 1
Nach der Rechtsprechung der Anklagekammer ist die nachträgliche Änderung eines von ihr
festgesetzten oder von BGE 96 IV 91 S. 94 den Kantonen vereinbarten Gerichtsstandes nur
aus triftigen Gründen zulässig ( BGE 69 IV 46 Erw. 2, BGE 71 IV 61 , BGE 85 IV 210
Erw. 3). Diese Rechtsprechung geht darauf zurück, dass gewisse Kantone, wenn sie die
Strafverfolgung wegen der in ihrem Gebiete verübten strafbaren Handlungen nachträglich
einstellen, sich der Pflicht zur Verfolgung und Beurteilung der übrigen Taten zu entziehen
versuchten. In der teilweisen Einstellung der Verfolgung konnte die Anklagekammer nicht
leichthin einen Grund zur Änderung des Gerichtsstandes sehen, weil Einstellungsbeschlüsse
in der Regel erst gefasst werden, wenn der Sachverhalt, soweit überhaupt möglich,
abgeklärt, die Untersuchung also abgeschlossen ist. Auch wollte sie der Versuchung der
Behörden, zuerst nur die im eigenen Kanton ausgeführten Taten zu untersuchen und sich
nachher der Sache zu entledigen, vorbeugen. In der vorliegenden Sache verhält es sich
anders. Es liegt kein Einstellungsbeschluss vor. Das Bezirksamt Gaster hat sich bemüht, die
vorerst nur teilweise bekannt gewesene Kette strafbarer Handlungen des Beschuldigten
umfassend zu ermitteln. Der "Gerichtsstands-Entscheid" der Staatsanwaltschaft des
Kantons St. Gallen vom 3. März 1970 beruhte auf unvollständiger Kenntnis der
tatsächlichen Verhältnisse. Würden in einem solchen Falle der Änderung des
Gerichtsstandes durch die Rechtsprechung der Anklagekammer erhebliche Hindernisse in
den Weg gelegt, so müsste die Bereitschaft der Kantone, die Untersuchung vorläufig an die
Hand zu nehmen und weitere Abklärung zu schaffen, erlahmen. Die Strafverfolgung würde
dadurch gerade in jenen Fällen, in denen die Zusammenarbeit der Kantone am nötigsten ist,



erheblich leiden (vgl. BGE 94 IV 47 ). Allerdings soll auch bei nachträglicher Aufdeckung
neuer strafbarer Handlungen der Gerichtsstand nicht jedesmal sofort geändert werden. Den
Kantonen kann aber zugemutet werden, in solchen Fällen die Änderung leichter
anzuerkennen, und die Anklagekammer hat sie eher zu verfügen. Der "triftige Grund" ist
hier weiter auszulegen als in den Fällen, die zu der erwähnten Rechtsprechung Anlass
gegeben haben.

E. 2
Das Verhöramt des Kantons Glarus geht fehl, wenn es geltend macht, es rechtfertige sich
nicht, wegen des geringfügigen zeitlichen Unterschiedes von fünfzig Minuten, mit dem die
beiden Strafanzeigen vom 16. März 1968 erstattet wurden, den Gerichtsstand zu ändern.
Der entscheidende Grund der BGE 96 IV 91 S. 95 nachgesuchten Änderung liegt nicht in
diesem Zeitunterschied, sondern darin, dass dem Beschuldigten am 3. März 1970 nur sechs
Fälle von Einbruchsdiebstahl zur Last gelegt wurden, während es heute deren fünfzehn
sind, und dass damals der Tatort nur je in einem Falle in den Kantonen Glarus und
St.Gallen lag, heute aber in fünf Fällen im Kanton Glarus und nach wie vor nur in einem
Falle im Kanton St. Gallen. Das Verhöramt des Kantons Glarus versucht zwar das
Verbrechen, das Spillmann in der Nacht vom 15. auf 16. März 1968 in Weesen beging, in
drei Fälle aufzulösen, weil der Beschuldigte damals in drei Baracken eingedrungen sei. Die
drei Baracken standen aber aneinander gereiht im gleichen Steinbruch und gehörten em und
derselben Firma, die daselbst ein Hartschotterwerk betreibt. Diebstähle wurden nur in zwei
dieser Baracken begangen, und die Schlüssel zur dritten lagen in der zweiten, wo der Täter
sie denn auch behändigte. Das ganze Vorgehen ist offensichtlich als ein einziges
Verbrechen zu würdigen, gleich wie wenn ein Einbrecher in einem Geschäftshause in
mehrere Räume eindringt. Dem Verhöramt des Kantons Glarus kann auch nicht
beigepflichtet werden, wenn es im Bestreben, die Gerichtsbarkeit in weiteren Fällen dem
Kanton St. Gallen zuzuschreiben, geltend macht, Spillmann habe vor seiner Ausreise in das
Ausland bei seinen Eltern in Amden und vorher bei seiner (nunmehr geschiedenen) Ehefrau
in Buchs (SG) gewohnt, so dass für die im Ausland begangenen Handlungen St. Gallen
zuständig wäre. Bei der Gerichtsstandsvereinbarung vom 3. März 1970 sind die Behörden
davon ausgegangen, Spillmann habe in der Schweiz keinen Wohnort, so dass er für die im
Ausland verübten Taten an sich in seinem Heimatkanton Zürich verfolgt werden müsste (
Art. 348 Abs. 1 StGB ). Hieran hat sich nichts geändert. Bleibt es somit dabei, dass heute
der Kanton St. Gallen nach wie vor nur mit dem Falle von Weesen an der Sache beteiligt
ist, der Kanton Glarus dagegen in fünf Fällen, die zudem auch im Hinblick auf die
Diebsbeute erheblich schwerer wiegen als der St. Galler Fall, so rechtfertigt es sich, Glarus
zuständig zu erklären, das nach dem Grundsatz der Prävention in der Anhebung einer
Untersuchung ( Art. 350 Ziff. 1 Abs. 2 StGB ) zuständig ist. Ob das im Kanton Glarus
liegende Übergewicht der verbrecherischen Tätigkeit Spillmanns es auch rechtfertigen
würde, in Anwendung des Art. 263 BStP vom Gerichtsstand des Art. 350 Ziff. 1 StGB
abzuweichen, wenn sich dieser im BGE 96 IV 91 S. 96 Kanton St. Gallen befände, kann
offen bleiben. Der gesetzliche Gerichtsstand befindet sich nicht im Kanton St. Gallen,
sondern im Kanton Glarus, weshalb sich diese Frage gar nicht stellt. Dem Verhöramt des
Kantons Glarus hilft auch der Einwand nicht, die Untersuchung sei bald abgeschlossen.
Sollte dies zutreffen, so werden die Behörden des Kantons Glarus umso mehr aus der vom
Bezirksamt Gaster geleisteten Arbeit Nutzen ziehen; sie haben diese Arbeit nicht nochmals
zu leisten ( BGE 94 IV 48 ). Den Behörden des Kantons St. Gallen kann auch nicht etwa
vorgeworfen werden, sie hätten die Untersuchung verschleppt und die Änderung des



Gerichtsstandes über Gebühr hinausgeschoben. Vom 3. März bis zum Ansuchen vom 27.
Mai 1970 sind nicht einmal drei Monate verstrichen. Dispositiv
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